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DIE GEMEINDE INFORMIERT

Die Gemeindekasse informiert: 
Haben Sie an die Überweisungen zum 
15.05.2021 gedacht? 
  
Gewerbesteuervorauszahlung, 
Fälligkeit der 2. Rate 2021 
Bei denjenigen Steuerpflichtigen, die keinen geänderten Vo-
rauszahlungsbescheid erhalten haben, ist die 2. Rate der Vo-
rauszahlung für das Jahr 2021 in derselben Höhe wie bisher 
zur Zahlung fällig. 
  
Grundsteuer,  

 

 

Die Gemeindekasse informiert: 
Haben Sie an die Überweisungen zum 15.05.2021  
gedacht? 
 
Gewerbesteuervorauszahlung, 
Fälligkeit der 2. Rate 2021 
 
Bei denjenigen Steuerpflichtigen, die keinen geänderten Voraus-
zahlungsbescheid erhalten haben, ist die 2. Rate der Vorauszahlung 
für das Jahr 2021 in derselben Höhe wie bisher zur Zahlung fällig. 
 
Grundsteuer, 
Fälligkeit der 2. Rate 2021 
 
Die Höhe dieser Teilrate geht aus dem Grundsteuerbescheid vom  
Januar 2021 oder aus einem danach ergangenen Änderungsbescheid 
hervor. 
 
Damit keine Mahngebühren und Säumniszuschläge nach den gesetz-
lichen Bestimmungen entstehen, empfiehlt es sich, für die Gebühren-
einziehung der sich wiederholenden Zahlungen (Wasser- und Abwas-
sergebühren, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer usw.), ein 
SEPA-Mandat zu erteilen. Damit erleichtern Sie sich und der Gemein-
dekasse die Arbeit. 
 
Falls Sie der Gemeinde Langenenslingen bereits ein SEPA-Mandat 
erteilt haben, wird der Betrag zum Fälligkeitstermin Ihrem Konto belas-
tet. 
 
Entsprechende Formulare zur Erteilung eines Mandats erhalten Sie 
bei der Gemeindeverwaltung Langenenslingen, Rathaus, Zimmer 16 - 
Tel.-Nr. 07376/969-24 bzw. können Sie auf der Homepage der Ge-
meinde www.langenenslingen.de unter der Rubrik „Rathaus & Ser-
vice“, „Bürgerservice“, „Gemeindeformulare“ herunterladen. 

Fälligkeit der 2. Rate 2021 
Die Höhe dieser Teilrate geht aus dem Grundsteuerbescheid 
vom Januar 2021 oder aus einem danach ergangenen Ände-
rungsbescheid hervor. 
  
Damit keine Mahngebühren und Säumniszuschläge nach den 
gesetzlichen Bestimmungen entstehen, empfiehlt es sich, für 
die Gebühreneinziehung der sich wiederholenden Zahlungen 
(Wasser- und Abwassergebühren, Gewerbesteuer, Grundsteuer, 
Hundesteuer usw.), ein SEPA-Mandat zu erteilen. Damit erleich-
tern Sie sich und der Gemeindekasse die Arbeit. 
  
Falls Sie der Gemeinde Langenenslingen bereits ein SEPA-Man-
dat erteilt haben, wird der Betrag zum Fälligkeitstermin Ihrem 
Konto belastet. 
  
Entsprechende Formulare zur Erteilung eines Mandats erhal-
ten Sie bei der Gemeindeverwaltung Langenenslingen, Rat-
haus, Zimmer 16 - Tel.-Nr. 07376/969-24 bzw. können Sie auf 
der Homepage der Gemeinde www.langenenslingen.de unter 
der Rubrik „Rathaus & Service“, „Bürgerservice“, „Gemeindefor-
mulare“ herunterladen. 

S koscht nix 
Gute Gartenerde aus Hochbeeten für Selbstabholer 
Tel. 07376 963360
 

Bitte unbebaute Bauplätze mähen 
Wir bitten die Eigentümer von unbebauten Bauplätzen diese bald-
möglichst zu mähen, da sich sonst der Samen der Unkräuter über 
die umliegenden Grundstücke ausbreitet. Dies wird von vielen Nach-
barn nicht gewünscht und führt immer wieder zu unnötigem Ärger. 

Keine frei laufenden Hunde 
- Bei Verstößen ist zukünftig mit Bußgeld zu rechnen 
In letzter Zeit gehen verstärkt bei uns Klagen darüber ein, dass 
Hunde ihre Notdurft in den Gärten von Privatgrundstücken ver-
richten. Wir möchten daher die Hundebesitzer dringend darum 
bitten, dafür zu sorgen, dass ihre Hunde diese Privatgrundstücke 
erst gar nicht betreten. 
Sollten erneut Klagen bei uns eingehen, sehen wir uns gezwun-
gen, gegen all diejenigen, die diese Vorschriften nicht beachten, 
Bußgeldverfahren einzuleiten, wobei gegebenenfalls zur Beweissi-
cherung die Polizei eingeschaltet werden muss. Hierdurch können 
weitere Kosten entstehen, so dass eine zukünftige Vermeidung 
solcher Zwischenfälle sinnvoll ist. 

Brauchen Sie Informationen über unsere Gemeinde? 
Auf unserer Homepage www.langenenslingen.de erhalten Sie 
Informationen über die Gemeinde mit ihren Ortsteilen, Firmen, 
Vereinen, Tourismus, Veranstaltungen, aktuelle Bekanntmachun-
gen, die einzelnen Ausgaben des Mitteilungsblattes sowie weiteres 
Interessantes. Besuchen Sieuns! 

 

KINDERGARTEN UND  
GRUNDSCHULE INFORMIEREN

Vormerken eines Kindergarten 
- bzw. eines Krippenplatzes  
in Langenenslingen 
Corona bedingt ist es leider nicht möglich, 

eine Informationsveranstaltung mit Besichtigung des Kindergar-
tens/der Krippe durchzuführen. Aus diesem Grund können sich 
Eltern, die zwischen dem 01. September 2021 und dem 28. Februar 
2022 einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz benötigen, bis spätes-
tens 21. Mai 2021 per E-Mail  (info@kiga-langenenslingen.de) oder 
alternativ schriftlich (Kindergarten Langenenslingen, Egelseestraße 
16, 88515 Langenenslingen) unter Angabe des gewünschten Auf-
nahmezeitpunkts in eine Vormerkliste eintragen lassen. 
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Elterndank für die Lehrer der Grundschule 
Liebe Eltern, 
ganz herzlichen Dank sagen wir für die tolle Überraschung, die uns 
am Montagmorgen an der Schule erwartet hat. 
Wir freuen uns wirklich sehr über das liebevoll gestaltete Plakat, 
die guten Wünsche und die positive Rückmeldung!
 

HAUS FÜR SENIOREN
LANGENENSLINGEN

Es gehört einfach dazu - zum Maibeginn der Maibaum 
Der oberschwäbische Brauch, Maibäume aufzustellen, war für das 
Haus für Senioren schon immer wichtig weil alte Bräuche erhalten 
werden müssen und die viele Bewohner dies früher immer wieder 
selbst erlebt oder mitgestaltet hatten. 
Seit 1. Mai können die Bewohner/innen die geschmückten Mai-
bäume, die vor dem Haus und im Innenhof aufgestellt sind, täg-
lich sehen und der eine oder andere wird sich an frühere Zeiten, 
möglicherweise wie er selbst einen Maibaum aufgestellt oder be-
kommen hat, erinnern. 

Für Förster Johannes Hainzl war es wieder einmal eine Selbst-
verständlichkeit in der letzten Aprilwoche aus dem Gemeinde-
wald zwei Birken zu besorgen. Diese wurden von der Betreuungs-
kraft Gertrud Vogel zusammen mit mehreren Bewohnerinnen mit 
bunten Bändern geschmückt. Am letzten Apriltag konnten dann 
die geschmückten Birken noch vor dem Nachmittagskaffee von 
Hausmeister Willi Miller unter Aufsicht aller, die die Bäume mit 
geschmückt hatten, zusammen mit der Betreuungskraft Gertrud 
aufgestellt werden. Kaum standen sie kam der Segen von oben. Für 
was dies wohl an diesem Tag gut war? Für die Natur war es sicher 
von Vorteil. Aber es war leider sehr frisch sodass man sich nicht nur 
wegen Corona bald wieder in die gewohnten Räume zurückzog. 
  

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach 
informiert: 
Online-Vortrag „Der Pflegegrad liegt vor - Welche Leistungen 
stehen mir nun zu?“ 
Zum Thema „Der Pflegegrad liegt vor - Welche Leistungen stehen 
mir nun zu?“ bietet der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach einen 
Online-Vortrag an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 20. 
Mai 2021 um 16.30 Uhr statt. In diesem Vortrag werden Informa-
tionen über die Leistungen der Pflegeversicherung in der häusli-
chen Pflege vermittelt. 
Die Referentinnen des Pflegestützpunktes möchten Pflegebedürf-
tigen, deren Angehörigen, Helfern und Interessierten die einzelnen 
Leistungen der Pflegeversicherung aufzeigen, sowie die Kombina-
tionsmöglichkeiten und deren Anwendungsmöglichkeiten erläu-
tern. Weitere Themen sind die soziale Absicherung der Pflegeper-
son und die Freistellungen nach dem Pflegezeitgesetz. 
Zum Abschluss der Vortragsreihe findet am Mittwoch, 16. Juni 
2021 ein Vortrag zum Thema „Zu Hause pflegen gut organisiert - 
so kann es gelingen“ statt. 
Zur kostenlosen Teilnahme am Online-Vortrag ist eine Anmel-
dung beim Pflegestützpunkt Landkreis Biberach unter pflegestu-
etzpunkt@biberach.de erforderlich. Nach der Anmeldung werden 
die Zugangsdaten zum Online-Vortrag per E-Mail versendet. 

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) 
informiert: 
Online-Vortrag „Willkommen am Familientisch - Essen und 
Trinken für Kinder ab einem Jahr“ 
Zum Thema „Willkommen am Familientisch - Essen und Trinken 
für Kinder ab einem Jahr“ bietet die Biberacher Ernährungsaka-
demie (B-EA) einen Online-Vortrag für junge Mütter und Väter an. 
Die Elternveranstaltung findet am Mittwoch, 19. Mai 2021 von 17 
Uhr bis 18.30 Uhr statt. 
In den ersten Lebensjahren wird die Basis für ein genussvolles und 
vielseitiges Essverhalten gelegt. Was und wie viel Kinder brauchen, 
um gesund aufzuwachsen und wie gemeinsame Mahlzeiten gelin-
gen können, sind Inhalte bei dieser Onlineveranstaltung mit der 
BeKi-Referentin Jennifer Sauter. 
Der Vortrag findet im Rahmen der Landesinitiative BeKi - bewusste 
Kinderernährung - statt und ist kostenfrei. Die Teilnahme setzt ei-
nen PC mit Internetzugang und Lautsprechern voraus. Eine inter-
aktive Beteiligung per Bild und Ton ist bei Bedarf möglich. 
Eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 14. Mai 2021 per E-Mail 
an post@b-ea.info ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es 
unter der Telefonnummer 07351 52-6702. 
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Das Kreis-Berufsschulzentrum (BSZ) informiert: 
Bibliothek/Mediothek am Freitag, 14. Mai 2021 nicht erreichbar 
Bestell- und Abholservice auch in den Pfingstferien möglich 
Am Freitag nach Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2021 ist die Biblio-
thek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach (BSZ) nicht 
erreichbar. 
Aufgrund des Lockdowns bleibt die Bibliothek/Mediothek auch 
weiterhin geschlossen. Während dieser Zeit können Bücher und 
Medien montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr telefonisch 
oder per E-Mail an bibliothek@biberach.de reserviert und nach 
Rücksprache abgeholt werden. Dieser Bestell- und Abholservice 
ist auch in den Pfingstferien möglich. 
Die Leihfrist der Medien wurde verlängert. 
Sollte dringend Literatur benötigt werden, so empfiehlt sich die 
Nutzung des E-Book-Angebots. Näheres hierzu ist auf der Startseite 
der Homepage unter www.mediothekbsz.de zu finden. 

VERSCHIEDENES

Die Wegebaugerätegemeinschaft Albrand  ist ein kommu-
naler Zusammenschluss von 59 Mitgliedsgemeinden und Ge-
meindeverbänden zum Zwecke des kommunalen Straßen- und 
Feldwegebaus mit derzeit 20 Mitarbeitern. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  für den  Schwarz-
deckenbau  
in Vollzeit ab sofort: 
➢ Fertigerfahrer (m/w/d) 
➢ Walzenfahrer (m/w/d) 
➢ Bohlenbediener (m/w/d) 
Sie suchen eine regionale Arbeitsstelle mit geregelter Arbeits-
zeit, leistungsgerechter Entlohnung und haben bereits Berufser-
fahrung im Bereich Schwarzdeckenbau, kennen den Umgang 
mit Baumaschinen, dann bewerben Sie sich bis zum 30.06.2021  
unter: 
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand 
Hubert Gramenske, Donaustraße 1, 88499 Altheim 
Rückfragen gerne unter: Telefon 07371-9330-25 
oder E-Mail: albrand@gemeinde-altheim.de 

Stadt Riedlingen 
Landkreis Biberach 

 
 

Die Stadt Riedlingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Fachkraft für Bäderbetriebe (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben 

 Sicherstellung der Verkehrssicherung und der Aufsicht des Badebetriebs im 
Hallenbad  

 Pflege- und kleine Wartungsarbeiten an den bädertechnischen Einrichtungen 
 Überwachung der Badewasserqualität und Durchführung der erforderlichen 

Maßnahmen 
 Unterstützung bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten 

 
Ihr Profil 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Bäderbetriebe 
 Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 
 Flexibilität und Bereitschaft zur Wochenendarbeit  
 einschlägige Berufserfahrung ist wünschenswert 
 selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie persönliches 

Engagement 
 
Wir bieten 

 leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD 
 betriebliche Altersvorsorge (ZVK) 
 ein junges und motiviertes Bäderteam mit kollegialem Arbeitsklima 
 ein modernes Hallenbad  

Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.05.2021 per E-Mail an 
personalamt@riedlingen.de oder schriftlich an Stadt Riedlingen, Personalamt, 
Marktplatz 1, 88499 Riedlingen. 
 
Für einen ersten Kontakt und Austausch steht Ihnen gerne Eva-Maria Moser, Leiterin 
Hauptamt (Tel. 07371/183-31) zur Verfügung. 
 
 

 

Stadt Riedlingen 
Landkreis Biberach 
  
  Die Stadt Riedlingen sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine 

  
Fachkraft für Bäderbetriebe (m/w/d) 
Ihre Aufgaben 
•   Sicherstellung der Verkehrssicherung und der Aufsicht des Ba-

debetriebs im Hallenbad 
•   Pflege- und kleine Wartungsarbeiten an den bädertechnischen 

Einrichtungen 
•   Überwachung der Badewasserqualität und Durchführung der 

erforderlichen Maßnahmen 
•   Unterstützung bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten 
Ihr Profil 
•   eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Bäder-

betriebe 
•   Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 
•   Flexibilität und Bereitschaft zur Wochenendarbeit 
•   einschlägige Berufserfahrung ist wünschenswert 
•   selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie per-

sönliches Engagement 
Wir bieten 
•   leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD 
•   betriebliche Altersvorsorge (ZVK) 
•   ein junges und motiviertes Bäderteam mit kollegialem Arbeits-

klima 
•   ein modernes Hallenbad 

Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.05.2021  per 
E-Mail an personalamt@riedlingen.de  oder schriftlich an Stadt 
Riedlingen, Personalamt, Marktplatz 1, 88499 Riedlingen. 
Für einen ersten Kontakt und Austausch steht Ihnen gerne Eva-Ma-
ria Moser, Leiterin Hauptamt (Tel. 07371/183-31) zur Verfügung. 

                          Gemeinde Ertingen
                                Landkreis Biberach

Zur Verstärkung unseres Kindergartenteams suchen wir zum 
01.09.2021 eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) i.S. v. 
§ 7 KiTaG als Zweitkraft für unsere Ganztagesgruppe im 
Kindergarten „Pestalozzi“.  In dieser Gruppe werden Kinder 
im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. Der 
Beschäftigungsumfang beträgt 100 % bzw. 39 Stunden 
wöchentlich. Die Stelle ist unbefristet und wäre grundsätzlich 
auch teilbar. Die Vergütung erfolgt nach TVöD.
Wir erwarten
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
selbständiges Arbeiten und feinfühligen Umgang mit Kindern.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Diese senden Sie bitte bis spätestens 26.05.2021 an die 
Gemeinde Ertingen, Dürmentinger Straße 14, 88521 
Ertingen. Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Claudia Arton 
unter Tel. 07371 508-47, c.arton@ertingen.de

 
www.ertingen.de

Gemeinde Ertingen 
Landkreis Biberach 
  
Zur Verstärkung unseres Kindergartenteams 

suchen wir zum 01.09.2021 eine pädagogische Fachkraft 
(m/w/d) i.S. v. § 7 KiTaG als Zweitkraft für unsere Ganztages-
gruppe im Kindergarten „Pestalozzi“. In dieser Gruppe werden 
Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. 
Der Beschäftigungsumfang beträgt 100 % bzw. 39 Stunden 
wöchentlich. Die Stelle ist unbefristet und wäre grundsätzlich 
auch teilbar. Die Vergütung erfolgt nach TVöD. 
Wir erwarten 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 
selbständiges Arbeiten und feinfühligen Umgang mit Kindern. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese 
senden Sie bitte bis spätestens 26.05.2021 an die Gemeinde 
Ertingen, Dürmentinger Straße 14, 88521 Ertingen. Bei Fragen 
wenden Sie sich an Frau Claudia Arton unter Tel. 07371 508-47, 
c.arton@ertingen.de 
www.ertingen.de

Finanzwirtin / Finanzwirt 
beim Finanzamt Biberach 
Beim Finanzamt Biberach sorgen über 200 Beamtinnen und Beam-
te dafür, dass Steuern zutreffend erhoben werden und der Staat 
seine öffentlichen Aufgaben finanzieren kann. Zum 
Ausbildungsbeginn 15.09.2021 
sind zwei Ausbildungsplätze frei geworden. 
Sie interessieren sich für wirtschaftliche Zusammenhänge und 
möchten sich zum Steuerexperten ausbilden lassen? Vorausge-
setzt wird ein Realschulabschluss oder ein gleichwertiger Schulab-
schluss. Als Beamtenanwärter/-anwärterin erhalten Sie von Anfang 
an eine angemessene Vergütung. 
Wir bieten einen modernen und krisensicheren Arbeitsplatz mit 
viel Eigenständigkeit und Verantwortung. Sie bearbeiten im Team 
Steuerklärungen von Privatpersonen und Unternehmen oder sind 
im Außendienst tätig. Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten werden geboten. 
Die Steuerverwaltung legt Wert auf Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und bietet flexible Arbeitszeitmodelle. 
Die Ausbildung dauert zwei Jahre; Sie können zwischen den Aus-
bildungsorten Biberach und Riedlingen wählen. Bei Interesse be-
werben Sie sich bitte elektronisch unter 
www.steuer-kann-ich-auch.de. 
Für Fragen steht Ihnen Ausbildungsleiter Herr Andreas Fesseler, 
07351/59 1300, gerne zur Verfügung.

Kreisjugendring Biberach e.V. 
Minetest – Gaming-Workshop zu Hate Speech und Diskrimi-
nierung für Jugendliche 
Was hat Zocken am Computer mit Hate Speech und Diskriminie-
rung zu tun? Im Workshop „Minetest“ wird genau das gemeinsam 
verbunden. Am Freitag, 04. Juni haben Jugendliche ab 13 Jahren 
die Möglichkeit von 11 bis 16 Uhr sich bei einem digitalen Work-
shop gemeinsam in dem an Minecraft angelegten Computerspiel 
zu bewegen. Im Spiel werden verschiedene Orte und Stationen er-
kundet, die sich damit beschäftigen, wie Hate Speech funktioniert, 
was Diskriminierung bedeutet und was man dagegen tun kann. 
Der Workshop wird vom Kreisjugendring Biberach e.V. in Koope-
ration mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg angeboten und ist kostenlos. Er richtet sich an alle Inter-
essierten, Vorkenntnisse und Erfahrungen sind nicht erforderlich, 
lediglich ein Laptop, Headset und eine stabile Internetverbindung 
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werden zur Teilnahme benötigt. Eine Anmeldung unter Angabe 
von Namen, Alter und Mailadresse der Teilnehmenden ist bis 20. 
Mai über info@kjr-biberach.de möglich.
 
Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen e.V. 
Veranstaltungsankündigung  
Das Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen e. V. bietet in Biber-
ach ein professionelles Coaching für Existenzgründerinnen im 
ländlichen Raum an. Der Kurs findet ab 21.5.2021 statt. Nutzen 
Sie die Chance, melden Sie sich noch bis 17.5.2021 an!  
Bei diesem Coaching erhalten die Teilnehmerinnen Impulse und 
Anleitungen, um sich gezielt auf die eigene Existenzgründung 
vorzubereiten. Ziel des Coachings ist die Erstellung eines Busi-
nessplans, der bei Banken und Behörden vorgelegt werden kann. 
Dieses Coaching wird über das Programm „Innovative Maßnahmen 
für Frauen im Ländlichen Raum“ (IMF) mit Mitteln des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums 
(ELER) und des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg (MEPL III) gefördert. 
Kurstermine: 10 Termine im Zeitraum vom Freitag, 21. Mai 2021 
bis Samstag, 24. Juli 2021, teilweise online Uhrzeit: jeweils 9.00 
Uhr bis ca. 17.00 Uhr Ort: Biberach und online 
Weitere Informationen zu Ablauf, Kosten und Terminen sowie 
die Anmeldung  unter https://www.landfrauenverband-wh.de/
weiterbildung/lehrgänge/coaching-für-existenzgründerinnen/ 
 
diePflegebrücke 
Schulungsangebot: Wohnberatung bei Demenz 
Leichter Leben – Barrieren in der Wohnung von älteren und behin-
derten Menschen und deren Angehörigen, abbauen. Ehrenamtli-
che Wohnberaterinnen und Wohnberater der Wohnberatung von 
Caritas und Diakonie machen bereits seit 20 Jahren Hausbesuche 
in den Wohnungen und geben pfiffige Ratschläge, wie es gelin-
gen kann, länger oder „leichter“ in den eigenen „vier Wänden“ 
wohnen zu bleiben. 
Ein Schwerpunkt der Wohnberatung, ist die Unterstützung von 
Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. Bedarfsgerech-
te Beratung und Informationen, unter anderem zur Sicherheit der 
Betroffenen selbst und der Angehörigen, im häuslichen Umfeld, 
spielen eine große Rolle. Hier können auch „digitale“ Hilfsmittel 
wie GPS-Tracker, Wassermelder oder auch ein Herdabschaltung 
hilfreich sein. Die Caritas Biberach-Saulgau bietet ihren Wohnbe-
raterinnen und Wohnberatern sowie den Technikbotschaftern , 
Online-Schulungstage zum Thema: „Wohnberatung bei demen-
tieller Veränderung“ am 17. Mai (Schwerpunkt: Kommunikation) 
und 19. Mai 2021 (Wohnungsanpassung) von 10 bis 12 Uhr, an. 
Möchten Sie sich als Wohnberaterin oder Wohnberater oder als 
Technikbotschafter ehrenamtlich engagieren und sind an diesem 
Thema interessiert? Melden Sie sich gerne, bei Daniela Wiedemann, 
Wohnberatung, Caritas-Biberach-Saulgau telefonisch unter 07351 
8095-190 oder per Email: 
wiedemann.d@caritas-biberach-saulgau.de. 
 

Caritas Biberach-Saulgau 
„Technikbotschafter“ stellen alltagsunterstützende Hilfsmit-
tel Online vor 
Selbstständig mit zunehmendem Alter zu bleiben, das ist sehr 
wichtig. Dies kann einfacher sein, wenn man sich rechtzeitig um 
die Gestaltung der eigenen Wohnung kümmert. Es geht dabei 
vor allem darum, Barrieren abzubauen oder gar nicht erst entste-
hen zu lassen. Hier können technische Hilfsmittel im Bereich der 
Sicherheit & Mobilität wie ein abschaltbares Bügeleisen oder ein 
Seniorenhandy mit Notrufknopf und GPS die zu Hause lebenden 
älteren Menschen sowie die Angehörige unterstützen. 
Sind Sie auf der Suche, nach technischen Hilfsmitteln die sie im 
Alltag unterstützen können und möchten sich hierzu informieren: 
Die sogenannten „Technikbotschafter“ stellen Hilfsmittel in einer 
Online-Veranstaltung am Dienstag, 18. Mai um 16 Uhr via Zoom 
vor. So können Interessierte wunderbar von zu Hause teilnehmen. 
Die Hilfsmittel werden „live“ vorgestellt und brennende Fragen 
können beantwortet werden. 

Wenn Sie an der „Online-Hilfsmittelvorstellung“ interessiert sind, 
dann melden Sie sich bitte bis 17. Mai bei Daniela Wiedemann, Ca-
ritas Biberach-Saulgau entweder telefonisch unter 07351 8095190 
oder per E-Mail unter hia@caritas-biberach-saulgau.de an. Sie be-
kommen dann zeitnah per E-Mail den Einladungslink und eine An-
leitung für das Online-Treffen zugesendet. Info auch unter: www.
pflegebruecke-biberach.de.
 
„Wer rastet, der rostet!“ – Aktivierungsübungen von 55 bis 99“ 
Pflegende Angehörige werden durch die häusliche Pflege und 
ihre weiteren Verpflichtungen in Familie, Beruf und Ehrenamt stark 
beansprucht. Wie finden die Angehörigen die Balance zwischen 
der Bewältigung des Alltags und den Dingen, die Halt geben bzw. 
zur Entspannung führen? Dazu ist der Austausch mit Gleichbetrof-
fenen wichtig, der derzeit als Gesprächskreis nur übers Internet 
möglich ist. Über „Zoom“ können Pflegende Angehörige bequem 
von daheim über Laptop, Tablet oder Smartphone Kontakt unter-
einander halten. Herzlich eingeladen sind dazu alle, die zu Hause 
ein Familienmitglied pflegen oder betreuen bzw. die Pflege auf 
sich zukommen sehen. 
Das nächste Online-Treffen findet am Mittwoch, den 19. Mai 
von 18 bis 19 Uhr statt. 
Mehr Leichtigkeit im Pflegealltag – wer wünscht sich das nicht? Die 
ständigen Verpflichtungen und Notwendigkeiten decken vieles 
von dem zu, was das Miteinander so wertvoll macht. Zu oft konzen-
trieren wir uns nur auf das, was jemand nicht mehr kann. Darüber 
vergessen wir, was alles noch möglich ist und welcher Schelm in 
manchen Betreuten steckt. 
Der Alltag verliert sein Grau, wenn man miteinander Spaß hat, 
miteinander lacht und aus guten Erinnerungen Kraft schöpfen 
kann. An diesem Abend erhalten pflegende Angehörige von Irene 
Richter, Diakonie – Hilfen im Alter, Anregungen zur Aktivierung ihrer 
Hilfebedürftigen oder Demenzerkrankten im häuslichen Umfeld. Vor 
allem bei Demenzkranken geht es darum, Tätigkeiten zu finden, die 
an der Biografie der Erkrankten orientiert sind. Außerdem werden 
Übungen gezeigt, die auch den Pflegenden helfen, sich körperlich 
und geistig fit zu halten und darüber hinaus noch Spaß machen. 
Interessierte bekommen per E-Mail zeitnah den Zoom-Link und 
eine Anleitung für das Treffen zugesendet. Zum Ausprobieren der 
Technik kann man sich ab 17:30 Uhr melden. Ansprechpartner sind 
Irene Richter, Diakonie Biberach (Gesprächskreise Illertal, Ochsen-
hausen: Handy 0174 5836736; richter@diakonie-biberach.de), Da-
niela Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau (Gesprächskreise Bad 
Buchau, Biberach: Tel. 07351 8095190; wiedemann.d@caritas-bi-
berach-saulgau.de), Karl-Heinrich Gils, Diakonie (Gesprächskreis 
Schemmerhofen: Tel. 07351 150250; gils@diakonie-biberach.de) 
und Simone Weber, Kathol. Sozialstation Riedlingen (Gesprächskreis 
Riedlingen Tel. 07371 9320-27; weber@sozialstation-riedlingen.de)

Stiftung Liebenau 
Gastfamilien gesucht 
Auch in Corona-Zeiten brauchen Menschen mit Behinderungen 
Gastfamilien, in denen sie gut begleitet leben können. Gesucht 
werden daher Familien oder Einzelpersonen, die ein Zimmer oder 
eine kleine Wohnung frei haben. Fachkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Die Gastfamilie sollte Freude am Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen haben und sich vorstellen können, ein Kind, 
einen Jugendlichen oder eine erwachsene Person bei sich aufzu-
nehmen und im Alltag zu begleiten. Fachkräfte der Stiftung Liebe-
nau sorgen für eine dauerhafte Begleitung durch den Fachdienst 
sowie ein angemessenes Betreuungsentgelt. 
Informationen unter: Stiftung Liebenau, Betreutes Wohnen in Familien 
(BWF), Auf dem Hof 3, 88512 Mengen, Telefon 07572 71373-44 oder -45, 
E-Mail: adsig@stiftung-liebenau.de, www.stiftung-liebenau.de/gastfamilie.
 

Kontakt halten bei Kontaktbe-
schränkung – Sigmaringer Tria-
log macht Mut 
Der „Trialog“ ist eine Möglichkeit 
des gleichberechtigten Austauschs 

für Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen 
sind, deren Angehörigen, im psychiatrischen Bereich professionell 
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Tätigen und weiteren Interessierten. Ziel ist, auf Augenhöhe mitei-
nander zu kommunizieren, Erfahrungen auszutauschen, Vorurteile 
abzubauen, um sich im Spannungsfeld psychischer Erkrankungen 
besser zu verstehen. 
Seit 2018 konnten in Sigmaringen bereits acht Abende im Evan-
gelischen Gemeindehaus in Sigmaringen stattfinden, an denen 
zu unterschiedlichen Themen in ungezwungener Gesprächsat-
mosphäre diskutiert wurde. Die Trialogreihe soll auch in Form von 
persönlichen Treffen fortgesetzt werden, sobald größere Zusam-
menkünfte wieder möglich sind!Gerade Menschen in Krisensitua-
tionen, Menschen, die psychisch belastet sind, brauchen Kommu-
nikationsangebote, die jetzt schon so lange zur Eindämmung des 
Infektionsgeschehens nicht zulässig sind. 
Die Trialog-Veranstalter wollen nun allen, die sich angesprochen 
fühlen, eine Möglichkeit bieten, Ihre Gedanken zurückzumelden, 
evtl. Interesse an einem Online-Treffen kund zu tun oder sonstige 
Ideen, die für den Sigmaringer Trialog aufgreifbar sind, zu entwi-
ckeln. 
Weitere Infos und die Vorlage eines Rückmeldebogens erhalten 
Sie unter: trialog-sig@gmx.de oder 07571/100-2376 (Sekretariat 
Psych. Abteilung SRH Krankenhaus Sigmaringen). 
Die Veranstalter (SRH Krankenhaus Sigmaringen, Caritasverband 
Sigmaringen, Verein für soziale Psychiatrie Zwiefalten, Patienten-
fürsprecherin des Landkreises Sigmaringen) freuen sich auf zahl-
reiche Rückmeldungen und die Weiterentwicklung des „Sigmarin-
ger Trialogs“. Werden Sie auch Teil davon und lassen Sie uns Ihre 
Gedanken zukommen!

JUBILARE IN UNSERER GEMEINDE

Wir gratulieren 
Frau Bärbel Stöhr, Langenenslingen am 17. Mai zum 80. Geburtstag, 
Frau Ekaterina Rot, Langenenslingen am 20. Mai zum 90. Geburtstag. 
  
Für das neue Lebensjahr wünschen wir allen alles Gute, besonders 
Gesundheit! Ganz herzlich gratulieren wir auch den Jubilaren, die 
nicht genannt werden möchten, bzw. ihren Geburtstag zwischen 
den nicht mehr veröffentlichten Fünfer-Schritten feiern können.
 

AUS DER SEELSORGEEINHEIT  
LANGENENSLINGEN

Kirchliche Nachrichten 
St. Cyriakus Andelfingen 
St. Nikolaus Billafingen 
St. Jakobus Dürrenwaldstetten und Ittenhausen  
St. Katharina Egelfingen 
St. Pankratius Emerfeld 
St. Blasius Friedingen 
St. Konrad Langenenslingen, 
St. Johannes Nepomuk, Wilflingen  
Pfarrbüro Langenenslingen, 
Tel. 07376/872 490 - 0, Zentrale/ - 41 Pfarrbüro 
Fax: 07376/ 872 490 - 45 
E-Mail: stkonrad.langenenslingen@drs.de 
Internetseite: http://st-konrad-langenenslingen.drs.de 
Frau Gabriele Maria Biffar 
Öffnungszeiten: 
Mo 08.30 - 11.00 Uhr  
Mi 10.00 - 12.00 Uhr  
Do 15.00 - 17.00 Uhr  
Die nachfolgend aufgeführten Gottesdienste finden bei gu-
tem, trockenem Wetter im Freien statt, bei schlechtem Wetter 
müssen die Gottesdienste bei den derzeitigen Inzidenzzahlen 
ausfallen. 
  

Mittwoch, 12. Mai 2021, Hl. Pankratius 
19.00 Uhr Friedingen Maiandacht am Hesenberg 
19.00 Uhr Billafingen  Heilige Messe mit Einweihung 

der 3 Kreuze für die Gemeinden 
Egelfingen, Emerfeld und Billa-
fingen 

Donnerstag, 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt 
10.15 Uhr Langenenslingen  Himmelfahrtsgottesdienst auf 

dem Eichberg für die Gemein-
den Langenenslingen und Wilf-
lingen und Andelfingen 

14.00 Uhr Ensmad  Maiandacht im Freien vor der 
Kapelle 

Samstag, 15. Mai 2021,  
18.00 Uhr Wilflingen Patroziniumsgottesdienst 
18.00 Uhr Friedingen Vorabendmesse 
Sonntag, 16. Mai 2021, 
7. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Johannes Nepomuk 
09.00 Uhr Langenenslingen Heilige Messe 
09.00 Uhr Egelfingen Heilige Messe 
09.00 Uhr Emerfeld Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Andelfingen  Jubiläumsgottesdienst mit dem 

Musikverein 
10.15 Uhr Dürrenwaldstetten Wortgottesfeier 
10.15 Uhr Billafingen Wortgottesfeier 
14.00 Uhr Ensmad Maiandacht 
18.00 Uhr Langenenslingen  Maiandacht an der Lourdesgrotte 

bei der Mauritiuskirche 
  
Firmung 2021 
Am 22. Mai werden im Rahmen der Vorabendmesse in Langenens-
lingen um 18.00 Uhr unsere Firmbewerber vorgestellt. Bringt bitte 
die Anmeldung und das Datenschutzblatt mit. 
  
Plötzlich Allein !!! - Trauergruppe für (Jung-) Verwitwete 
Die Kontaktstelle Trauer von Caritas und Dekanat Biberach lädt 
zu einem neuen Trauerkreis ein. Eingeladen sind alle Verwitweten 
zwischen 30 und 55 Jahre, die vor kurzem oder in den letzten paar 
Jahren ihren Partner/ihre Partnerin verloren haben. 
Die Gesprächsgruppe bietet Raum für die eigene Trauer und eröff-
net die Möglichkeit, Verständnis und Unterstützung mit anderen 
Betroffenen in geschütztem Rahmen zu erfahren. Die Gruppe ist 
offen für alle, unabhängig ihrer Konfession. 
Begleitet wird die Gruppe von Silke Jones und Renate Fuchs der 
Kontaktstelle Trauer von Caritas und Dekanat Biberach. 
Die Gruppe trifft sich im Gemeindehaus St. Josef, Birkendorfer Str. 
4, 88400 Biberach jeweils donnerstags von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr. 
Die ersten zwei bis drei Treffen sind als Schnupperangebot ge-
dacht und finden am 20. Mai, 08. Juli und 16. September 2021 
statt. Anschließend besteht die Möglichkeit, diesen Trauerweg als 
geschlossen Gruppe für ein Jahr fortzusetzen. 
Um Trauernden in ihrer Situation zu unterstützen sind organisierte 
Treffen mit Hygienekonzept erlaubt. 
Wir halten uns an die jeweils aktuellen Vorgaben des Schutzkon-
zeptes und der Hygienemaßnahmen. Damit Sie mit einem sicheren 
Gefühl dabei sein können, bieten wir Ihnen zusätzlich die Mög-
lichkeit, einen Schnelltest zu Beginn eines jeden Treffens durch-
zuführen. 
Für die Anmeldung ist ein erstes Vorgespräch erforderlich. Bitte 
melden Sie sich per Mail oder telefonisch bei: Silke Jones, Caritas 
Biberach, Tel. 07351/80 95 191 
E-Mail: jones.s@caritsas-biberach-saulgau.de 
Renate Fuchs, Dekanat Biberach, Tel. 07351 80 95 407 
E-Mail: Renate.Fuchs@drs.de 
  
Jugendgottesdienst unter freiem Himmel 
An Christi Himmelfahrt laden des ejw und der BdKJ zu einem 
Gottesdienst unter freiem Himmel mit der Gruppe time4 um 17.00 
Uhr auf den Bussen ein. Per Livestream wird er übertragen auf 
youtube ejw Biberach Aktuelle Informatiionen gibt es u.a. unter 
biberachj.bdkj.info 
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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE  
PLUMMERN-HEILIGKREUZTAL

Evang. Pfarramt Pflummern, Pfarräckerweg 1, 88499 Riedlingen 
Telefon 07371/7262, E-Mail:  Gudrun.Berner@elkw.de 
  
Christi Himmelfahrt - Donnerstag, 13. Mai 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in Pflummern 
Sonntag, 16. Mai 2021 - Exaudi 
09.30 Uhr Gottesdienst in Pflummern 
 
 

LANGENENSLINGENLANGENENSLINGEN

FREIWILLIGE FEUERWEHR
L a n g e n e n s l i n g e n
Abteilung Langenenslingen  

Probe Gruppe 2 
Am 19.05.21 um 19:30 Uhr findet eine Probe der Gruppe 2 statt. 
Bitte achtet auf die aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsrege-
lungen. 
Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen der eingeteilten Per-
sonen wird gebeten. 

gez. 
Andreas Holstein 
-Abteilungskommandant-
 

  
Musikverein Langenenslingen e.V.

Förderverein des Musikvereins Langenenslingen e. V. 
- Generalversammlung - 
Der Förderverein des Musikvereins Langenenslingen e. V. hält am 
Freitag, den 14. Mai 2021 um 20:00 Uhr seine diesjährige Gene-
ralversammlung in virtueller Form im Internet ab. Hierzu sind alle 
Mitglieder, Freunde und Gönner des Fördervereins eingeladen. 
Tagesordnung: 
• Begrüßung durch den Vorsitzenden 
• Bericht des Vorsitzenden 
• Bericht des Schriftführers 
• Bericht des Vereinskassiers 
• Bericht der Kassenprüfer 
• Entlastung der Vorstandschaft 
• Wahlen 
• Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
  
Die Generalversammlung wird virtuell über Microsoft Teams ab-
gehalten. Für eine Teilnahme können Sie den Einwahl-Link bei 
Alexandra Schwarz anfordern (Tel.-Nr.: 0163 7024212). Bei weiteren 
Rückfragen stehen wir vom Förderverein des Musikvereins Lange-
nenslingen e.V. gerne zur Verfügung. 
Förderverein des Musikvereins Langenenslingen e. V.
 
- Mitgliederversammlung - 
Der Musikverein Langenenslingen e. V. hält am Freitag, den 14. Mai 
2021 um 18.30 Uhr seine diesjährige Mitgliederversammlung in 
virtueller Form im Internet ab. Hierzu sind alle Aktiven-, Passiven- 

und Ehrenmitglieder eingeladen. Herzliche Einladung ergeht auch 
an alle Musikanten, sowie Freunde und Gönner des Musikvereins. 
Tagesordnung: 
• Begrüßung durch den Vorsitzenden 
• Totenehrung 
• Bericht des Vorsitzenden 
• Bericht des Schriftführers 
• Bericht des Dirigenten 
• Bericht des Jugendleiters 
• Bericht des Vereinskassiers 
• Bericht der Kassenprüfer 
• Entlastung der Vorstandschaft 
• Wahlen 
• Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
  
Aufgrund der aktuell anhaltenden Pandemie-Situation haben wir 
uns dazu entschlossen, die Mitgliederversammlung virtuell über 
die Videokonferenz-Plattform Microsoft Teams abzuhalten. Über 
einen Einwahl-Link kann man virtuell an der Mitgliederversamm-
lung teilnehmen. Diesen teilen wir Ihnen auf Rückfrage gerne mit 
(Meldung an Alexandra Schwarz, Tel-Nr.: 0163 7024212). 
Auch für weitergehende Fragen stehen wir vom Musikverein Lan-
genenslingen e.V. gerne zur Verfügung. 
Musikverein Langenenslingen e. V.

Kirchliche Nachrichten Langenenslingen
Pfarrei St. Konrad 
  
Donnerstag, 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt 
10.15 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Eichberg für die 

Gemeinden Langenenslingen, Wilflingen und Andel-
fingen 

Sonntag, 16. Mai 2021, 7.Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Heilige Messe 
18.00 Uhr Maiandacht an der Lourdesgrotte bei der Mauritius-

kirche 
  
Am 18. Mai trifft sich der KGR in der Kirche zu seiner nächsten Sit-
zung. Hierzu sind alle Interessenten recht herzlich eingeladen. Herr 
Nehm wird uns seinen Entwurf für den Altar, Ambo und Sedilien 
vorstellen und mit uns besprechen. 
Am 21. Mai werden der Diözesanbaumeister Dr. Schwieren und 
die Architektin des BO, Frau Schmid hier sein, um mit Herrn Nehm, 
Herrn Vogel und Pfr. Sanke den Entwurf von Herrn Nehm zu be-
sprechen.
 
Einladung zur Maiandacht bei der Lourdes Grotte/Mauriti-
uskirche 
Maria, an dir sehen wir, wie stark und voller Segen das Leben 
sein kann,  wenn ein Mensch auf Gott vertraut. 
Wir laden recht herzlich zur Maiandacht am Sonntag, 16. Mai, um 
18.00 Uhr bei der Lourdes Grotte rechts neben der Mauritiuskir-
che ein. 
Die Andacht steht unter dem Thema „Ein Herz voll Vertrauen“. 
Musikalisch umrahmt wird die Andacht mit Gesang, Keyboard 
und Gitarre. 
Es besteht Sitzgelegenheit. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Feuerwehr  112 
Rettungsdienst  112 
Notarzt  112 

Polizei   110

Krankentransporte 19222

NOTRUFE
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ANDELFINGENANDELFINGEN
Bewegungskinder-
garten Andelfingen 
Bewegungsparcours
in Andelfingen 
Der Andelfinger Bewe-
gungskindergarten hat 
in Zusammenarbeit mit 
dem Elternbeirat, sowie 
dem Sportverein, einen 
Bewegungsparcours für 
die gesamte Bevölkerung 
angeboten. 
Beginnend bei der Turn-
halle, konnten alle Inter-
essierten an 20 Stationen 
ihre Fitness testen und 
den Puls höher schlagen 
lassen. Der Weg und die 
Stationen waren beschil-
dert. Vom Dosenwerfen 
über Gleichgewichts-
übungen, Hüpfschlange 
bis zum Torwandschie-
ßen,... war für Jung und 
Alt etwas geboten. So 
konnten die Teilnehmer 
z.B. an einer Station auf 

einem Bein stehen, was wohl den meisten gelungen ist. Danach 
wurden zusätzlich die Hände über dem Kopf gefaltet, was den Ein 
oder Anderen schon ins wanken geraten ließ. Sobald dann noch 
die Augen geschlossen wurden, blieben die wenigsten standhaft. 
Beim Sprinten konnte man beobachten, dass die Erwachsenen oft 
mehr aus der Puste waren als die Kinder. Es war schön zu sehen, 
dass so viele Menschen den Parcours gemacht haben und unserer 
Einladung gefolgt sind. 
Durch die vielen positiven Rückmeldungen und Anfragen, haben 
wir uns entschieden, den Parcours um einige Tage zu verlängern, 
um noch mehr Menschen zum Lachen und Schwitzen zu bringen. 
Vielleicht gibt es eine ähnliche Aktion im Sommer nochmals. 
Für viele Beteiligte war dies eine willkommene Abwechslung in 
der Pandemie mit viel Spaß und Bewegung.

Kirchliche Nachrichten Andelfingen
Pfarrei St. Cyriakus 
  
Donnerstag, 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt 
10.15 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Eichberg für die 

Gemeinden Langenenslingen, Andelfingen und Wilf-
lingen. 

Sonntag, 16. Mai 2021, 7. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Johan-
nes Nepomuk 

10.15 Uhr Jubiläumsgottesdienst mit dem Musikverein hinter 
dem Pfarrhaus 

 
 

BILLAFINGENBILLAFINGEN
Kirchliche Nachrichten Billafingen
Pfarrei St. Nikolaus 
  
Mittwoch, 12. Mai 2021, Hl. Pankratius 
19.00 Uhr Heilige Messe mit Einweihung der 3 Kreuze für die 

Gemeinden Billafingen, Egelfingen und Emerfeld. 
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DÜRRENWALDSTETTENDÜRRENWALDSTETTEN
Kirchliche Nachrichten Dürrenwaldstetten
Pfarrei St. Jakobus 
  
Donnerstag, 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt 
14.00 Uhr Ensmad: Maiandacht im Freien vor der Kapelle 
Sonntag, 16. Mai 2021, 7. Sonntag im Jahreskreis 
10.15 Uhr Wortgottesfeier 
14.00 Uhr Ensmad: Maiandacht

EGELFINGENEGELFINGEN
Kirchliche Nachrichten Egelfingen
Pfarrei St. Katharina 
  
Mittwoch, 12. Mai 2021 
19.00 Uhr Billafingen: Heilige Messe mit Einweihung der 3 

Kreuze für die Gemeinden Billafingen, Egelfingen und 
Emerfeld 

Sonntag, 16. Mai 2021, 7. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Heilige Messe 
 
 

EMERFELDEMERFELD
Kirchliche Nachrichten Emerfeld
Pfarrei St. Pankratius 
  
Mittwoch, 12. Mai 2021, Hl. Pankratius 
19.00 Uhr   Billafingen: Heilige Messe mit Einweihung der 3 Kreu-

ze für die Gemeinden Egelfingen, Emerfeld und Bil-
lafingen 

 Eine Gruppe aus Emerfeld macht sich auf den Weg 
nach Billafingen. Sie wird um 18.25 Uhr bei der Kirche 
in Emerfeld loslaufen. 

Sonntag, 16. Mai 2021, 7. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 
  

FRIEDINGENFRIEDINGEN
Kirchliche Nachrichten Friedingen
Pfarrei St. Blasius 
  
Mittwoch, 12. Mai 2021, Hl. Pankratius 
19.00 Uhr Maiandacht am Hesenberg, am Kreuz der Familie Götz 
 Bei schlechter Witterung entfällt die Maiandacht. 
Samstag, 15. Mai 2021 
18.00 Uhr Vorabendmesse 
 Wir beten für Wendelin Brecht
 

ITTENHAUSENITTENHAUSEN
Verunreinigungen durch Hunde- und Pferdekot 
Die Gemeindeverwaltung erhält immer wieder Mitteilung über 
Hunde- und Pferdekot sowohl entlang von Straßen und Wegen, 
als auch auf landwirtschaftlichen Grundstücken oder sonstigen Pri-
vatgrundstücken. Aktuell kam hierzu ein Hinweis aus dem Ortsteil 
Ittenhausen. Wir appellieren daher ausdrücklich nochmals an alle 
Hunde- und Pferdehalter, die Notdurft ihrer Tiere zu beseitigen. 
 
 

WILFLINGENWILFLINGEN
Kirchliche Nachrichten Wilflingen
Pfarrei St. Johannes Nepomuk 
  
Donnerstag, 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt 
10.15 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Eichberg für die 

Gemeinden Langenenslingen, Andelfingen und Wilf-
lingen. 

Samstag, 15. Mai 2021 
18.00 Uhr Patroziniumsgottesdienst 
 

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend für
rasche HILFE durch den ARZT oder den

Rettungsdienst sein!
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Öffnungszeiten des Grüngutplatzes 
in Langenenslingen beim Tennisheim 

Öffnungszeiten  
Mittwochs von 17:00 bis 20:00 Uhr
Samstags von 13:00 bis 16:00 Uhr

Anlieferungsmöglichkeit: holzige und saftende Pflanzenreste, 
Glas sowie Altholz 

Samstag, 15. Mai 2021 
PAPIERABFUHR 
 
Montag, 17. Mai 2021 
ABFUHR GELBER SACK 
 
Mittwoch, 19. Mai 2021 
MÜLLABFUHR 
 
Montag, 31. Mai 2021 
ÖFFENTLICHE SITZUNG DES GEMEINDERATS 
 
Mittwoch, 02. Juni 2021 
MÜLLABFUHR 
 
Samstag, 11. Juni 2021 
PAPIERABFUHR 
 
Montag, 14. Juni 2021 
ABFUHR GELBER SACK

Ärztlicher Sonntagsdienst 
Dauer des Notfalldienstes:
Nachts, an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen rund um die Uhr. Die 
Koordination erfolgt über die Rettungsleitstelle Biberach

Telefon-Nummer: 116117

Kinderarzt Notdienst 116 117
Augenärztlicher Notdienst 116 117
Zahnärztlicher Notdienst
Der Zahnarztnotdienst ist unter den zentralen Telefon-Nummern 
- für den Landkreis Biberach 01805/911-610
- für die Bezirke Bad Saulgau, Riedlingen und Umgebung 01805/911-
  650 zu erreichen.

Apotheken-Notdienst
Der Notdienst wird im tägl. Wechsel mit 24 Stunden Notfallbereitschaft von 
8.30 bis 8.30 Uhr durchgeführt.  
Der Notdienstplan ist auch im Internet unter www.lak-bw.notdienst-portal.de und 
telefonisch unter Tel. 0800-0022833 (kostenlos aus dem dt. Festnetz) abrufbar.

Donnerstag, 13. Mai 2021 
Herz- Apotheke im Kaufland, Sigmaringen, Tel: 07571 747339 
Apotheke Selbherr, Bad Saulgau, Tel: 07581 8799 
Freitag, 14. Mai 2021 
Hohenzollern Apotheke, Krauchenwies, Tel: 07576 96060 
Samstag, 15. Mai 2021  
Marien Apotheke, Ertingen, Tel: 07371 6225 
Sonntag, 16. Mai 2021  
Srüb Apotheke, Veringenstadt, Tel: 07577 7326 
Storchen Apotheke, Herbertingen, Tel: 07586 1460 

Haus für Senioren Langenenslingen
Tel. (07376) 962130, Fax (07376) 9621399
- Betreutes Wohnen 
- Kurzzeit- und Dauerpflege
- Offener Mittagstisch im Haus auf Anmeldung

Hospizgruppe Riedlingen
Tel. (07373) 686, Vertretung: Tel. (07371) 2626

Hospizgruppe Gammertingen-Veringenstadt
Tel. 01590-1854025

Organisierte Nachbarschaftshilfe
der Kath. Kirchengemeinde St. Konrad, Langenenslingen
Tel. (07376) 823

Familienpflege und Haushaltshilfe „cura-familia“
Der Dienst ist erreichbar über die Einsatzleitung unter der kostenfreien 
Telefonnummer 08009791119 bzw. E-Mail cura-familia@landvolk.de und 
Homepage: www.cura-familia.de

Ambulanter Pflegedienst St. Paul mobil 
Schönhaldenstraße 121, 88348 Bad Saulgau, Telefon: 075814 20294-0 
Persönliches Beratungsgespräch nach Terminvereinbarung und telefoni-
sche Beratung. 
E-Mail: info@st-paul-mobil.de, Web: http://www.vinzenz-von-paul.de

Sozialstation Riedlingen
St.-Gerhard-Straße 16, 88499 Riedlingen
Telefon (07371) 932020/21, Fax (07371) 932026

Sozialstation St. Martin, Veringen-Gammertingen e.V.
Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege, Verhinderungspflege,
Hauspflegehilfe, Familienpflege (Dorfhelferin),
Hausnotruf und „Essen auf Rädern“
Rufbereitschaft rund um die Uhr Tel. Nr. 07574-9320833-0

Tagespflege St. MartinVeringen-Gammertingen 
Hohenzollernstraße 11, 72501 Gammertingen 
Öffnungszeiten Mo-Fr 8.00 – 16.30 Uhr,
Tel. 07574-934 134, Fax. 07574-921 356

Notrufe-Bereitschaft
Telefonseelsorge Oberschwaben/Allgäu
Telefon (0800) 1110111 oder 1110222

Störungsnummern (gebührenfrei)
Strom: 0800 3629 477
Gas:  0800 0824 505

Alle Angaben ohne Gewähr!

BEREITSCHAFTSDIENSTE
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ÖFFENTLICHE 
BEKANNTMACHUNG

Gemeinde Langenenslingen 
Landkreis Biberach

Öffentliche Bekanntmachung 
Auslegungsbeschluss 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
Öffentliche Auslegung 

1. Bebauungsplanentwurf 
„Stucken II“
2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplanentwurf 
„Stucken II“
Gemeinde Langenenslingen, Gemarkung Langenenslingen
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenenslingen hat am 
09.12.2019 in öffentlicher Sitzung beschlossen den Bebauungsplan
„Stucken II“, Gemeinde Langenenslingen, Gemarkung Langenens-
lingen, gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch und die dazugehörige 
Satzung zu den Örtlichen Bauvorschriften „Stucken II“, Gemeinde 
Langenenslingen, Gemarkung Langenenslingen, nach dem Ver-
fahren für den Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung aufzustellen und beschlos-
sen gemäß § 13 b Baugesetzbuch i.V.m. § 13 a Baugesetzbuch ein 
beschleunigtes Verfahren durchzuführen. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenenslingen hat am 
29.03.2021 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungs-
planes „Stucken II“, Gemeinde Langenenslingen, Gemarkung Lan-
genenslingen und den Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften zum
Bebauungsplan „Stucken II“, Gemeinde Langenenslingen, Gemar-
kung Langenenslingen, gebilligt und beschlossen, diese Entwürfe
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch und nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
i.V.m. § 74 Landesbauordnung öffentlich auszulegen. 
Der Bebauungsplan dient der Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen in den Innenbereich nach § 13b BauGB. Von einer Um-
weltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Bei dem 
Plangebiet handelt es sich mit ca. 9.897 m² überbaubarer Grundflä-
che um einen Bebauungsplan der unterhalb des Grenzwertes von 
10.000 m² nach § 13 b BauGB bleibt. Daraus ergibt sich, dass das 
mit diesem Bebauungsplan verbundene Eingriffspotential gering 
ist. Von einer förmlichen Umweltprüfung kann daher abgesehen 
werden. Es werden keine Vorhaben festgesetzt, die einer Pflicht
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterlie-

gen, es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. 

Ziel und Zweck der Planung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen weitere Wohn-
bauflächen planungsrechtlich gesichert werden. Es ist ein allge-
meines Wohngebiet vorgesehen. Die Erschließung des Baugebietes 
Stucken fand Anfang des Jahres 2019 statt. Im März 2021 stehen 
keine Bauplätze mehr zur Verfügung. 19 Grundstücke sind bereits 
bebaut. Die restlichen 13 Grundstücke innerhalb des Baugebietes 
Stucken sind bereits verkauft. Es gilt ein zweijähriger Bauzwang, 
so dass bis spätestens Ende 2022 alle Grundstücke bebaut sein 
müssen. Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist nach wie vor 
ununterbrochen so hoch, dass die Gemeinde jetzt bereits den 
nächsten Bauabschnitt planen möchte. 
Um die langfristige Siedlungstätigkeit von Langenenslingen zu 
sichern, beabsichtigt die Gemeinde für den 2. Bauabschnitt, den 
Bebauungsplan „Stucken II“ aufzustellen. Hierbei macht die Ge-
meinde Gebrauch von § 13 b BauGB, welcher einen Aufstellungs-
beschluss bis spätestens 31.12.2019 erforderlich gemacht hat. Die-
ser wurde am 09.12.2019 im Gemeinderat gefasst. Im Osten und 
Norden schließt das Baugebiet nahtlos an bestehende Bebauung 
an womit die Bedingung des Anschlusses zweifelsfrei gegeben 
ist. Fristgemäß muss das Bebauungsplanverfahren bis spätestens 
31.12.2021 abgeschlossen sein. Damit wäre eine nahtlose Bebau-
ung der Baugebiete „Stucken“ und „Stucken II“ gewährleistet. Das 
Baugebiet mit insgesamt ca. 31 Grundstücken kann in mehreren 
Abschnitten umgesetzt werden. Parallel zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes wird der Flächennutzungsplan in diesem Bereich 
fortgeschrieben. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich auf Gemar-
kung Langenenslingen am südwestlichen Ortsrand. Östlich grenzt 
der Bebauungsplan an das Wohngebiet „Brechgrube“ an, nördlich 
an den Bebauungsplan „Stucken“, der überwiegend bereits mit 
Wohngebäuden bebaut ist und westlich an den Bebauungsplan 
„L 277 / Wilflinger Straße“ der ein Gewerbegebiet im Westen und 
ein Mischgebiet im Norden ausweist. Westlich der L 277 befindet 
sich das bestehende Gewerbegebiet „Esple“ bis „Esple IX“. Südlich 
den Plangebietes befindet sich die Waldflächen des Eichberg mit 
der Mariahilfkapelle. Die Fläche in dieser Abgrenzung beträgt ca. 
3,40 ha 
Das Plangebiet wird wie in dem auf Seite 2 abgedruckten Plan-
zeichnung dargestellt begrenzt:
Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanentwurf die Planzeich-
nung (Teil A) mit dem Datum vom 29.03.2021 und der Schriftli-
che Teil (Teil B 1.) vom 29.03.2021, für den Entwurf der Satzung 
über die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) vom 
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Bekanntmachungüber das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 14. März 20211.  Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde Lan-
genenslingen wird in der Zeit vom 22. Februar bis 26. Februar 
2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 71 für Wahlberechtigte zur 
Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmelde-
gesetz eingetragen ist.  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.i

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 12:00 Uhr im 
Rathaus, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 71 Einspruch ein-
legen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens am 21. Februar 2021 eine Wahl-
benachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberech-
tigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 66 - 
Biberach durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-tigte Person. 5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-berechtigte Person, wenn  a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Abs. 2 Satz 2 der Landeswahlordnung (bis zum 21. Februar 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat,  b)  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 11 Abs. 2 der Landeswahlord-nung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes entstanden ist,

  c)  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-fahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bür-germeister bekannt geworden ist. Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18:00 Uhr
  Im Rathaus, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 71 schriftlich, 

elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 
 Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.6.  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
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führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.iWählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 12:00 Uhr im 
Rathaus, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 71 Einspruch ein-
legen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens am 21. Februar 2021 eine Wahl-
benachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberech-
tigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 66 - 
Biberach durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-tigte Person.5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-berechtigte Person, wenn  a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Abs. 2 Satz 2 der Landeswahlordnung (bis zum 21. Februar 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat,  b)  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 11 Abs. 2 der Landeswahlord-nung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes entstanden ist,

  c)  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-fahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bür-germeister bekannt geworden ist.Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18:00 Uhr
  Im Rathaus, Einwohnermeldeamt, Hauptstraße 71 schriftlich, 

elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.6.  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person

47. Jahrgang 

26. März 2021 
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Die Uhren umstellen  
- die „Sommerzeit“ beginnt“ 

Ab kommendem Sonntag, 28. März 2021, 

beginnt wiederum die „Sommerzeit“. In allen 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) 

und in anderen Nachbarländern werden die 

Uhren um eine Stunde vorgestellt. 

In Deutschland werden die Zeiger um 

2.00Uhr(MEZ) morgens auf 3.00 Uhr gestellt. 

Die Uhren umstellen – 
die „Sommerzeit” beginnt  

Ab kommendem Sonntag, 28. März 2021, 

beginnt wiederum die „Sommerzeit“. In al-

len Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 

(EU) und in anderen Nachbarländern wer-

den die Uhren um eine Stunde vorgestellt. In 

Deutschland werden die Zeiger um 2.00 Uhr 

(MEZ) morgens auf 3.00 Uhr gestellt.ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGHinweise zur Corona-Pandemie 

Die landesweit wieder steigenden Infektionszahlen spiegeln sich 

auch in unserer Gemeinde wider. Seit mehreren Wochen steigen 

die Coronazahlen auch in der Gemeinde Langenenslingen zuneh-

mend an. Zwischenzeitlich sind auch die örtliche Grundschule und 

ein Kindergarten von Corona-Infektionen betroffen. Die Gemeinde 

appelliert daher erneut an alle Bürgerinnen und Bürger sich an die 

geltenden Corona-Bestimmungen zu halten und insbesondere alle 

Kontakte zu reduzieren, auf Abstand zu achten, die allgemeine Hy-

gieneregeln zu beachten und eine Maske zu tragen. 

Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung zum 22. März 

2021 erneut geändert. Dabei wurde insbesondere folgendes Be-

schlossen: •  Ausweitung der erweiterten Maskenpflicht (medizinische Mas-

ke oder FFP2-/KN95-/N95-Maske) auf die Grundschulen und 

weiterführenden Schulen für Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte. •  Die Ausnahme für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahre bei 

der Maskenpflicht entfällt. Anstatt einer sogenannten Alltags-

maske müssen nun auch Kinder eine medizinische oder FFP2-/

KN95-/N95-Maske tragen. 

•  Maskenpflicht für Personal in Kitas, Grundschulförderklassen, 

Horten, Schulkindergärten – außer im ausschließlichen Kontakt 

mit den Kindern. Weitergehende Regelungen können die Ein-

richtungen beschließen. 
•  Zulassung von Wechselunterricht zur Wahrung des Abstandsge-

bots für die Klassenstufen 5 und 6 sowie an allen Klassenstufen 

der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 

(SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, kör-

perliche und motorische Entwicklung sowie SBBZ mit anderen 

Förderschwerpunkten mit diesen Bildungsgängen. 

•  Nachhilfeunterricht kann in Gruppen von bis zu fünf Schüle-

rinnen und Schülern in Präsenz stattfinden. Auch hier gilt die 

erweiterte Maskenpflicht. 

•  Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen im Rahmen der 

geltenden Kontaktbeschränkungen Unterricht anbieten. Bei ei-

ner 7-Tage-Inzidenz von über 100 im Stadt-/Landkreis dürfen sie 

nur Online-Angebote anbieten (Notbremse). 

•  Autokinos dürfen wieder öffnen. Auch Autokonzerte und Auto-

theater können wieder stattfinden. 

•  In der Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Podologie sowie 

medizinische Fußpflege ist kein Schnelltest mehr erforderlich, 

wenn bei der Behandlung keine Maske getragen werden kann. 

•  Fahrschulen dürfen auch Aufbauseminare nach § 2b Straßenver-

kehrsgesetz (StVG) und Fahreignungsseminare nach § 4a StVG 

durchführen. Im nächsten Mitteilungsblatt werden wir über die geänderte Co-

rona-Verordnung aufgrund der Ministerpräsidentenkonferenz in-

formieren. 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats  

Langenenslingen am 29.03.2021 

Am Montag, 29.03.2021 findet um 19:30 Uhr in der Turn- und Fest-

halle Langenenslingen eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats 

mit folgender Tagesordnung statt: 

  
Tagesordnung: Öffentlich: 1) Anfragen der Zuhörer 

2)  Sanierung der gemeinsamen Heizungsanlage in der Turn- und 

Festhalle Langenenslingen 

 – Vorstellung der aktuellen Planungen 

3)  Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplans 2021 und 

Erlass der Haushaltssatzung 

4)  Straßenbegleitender Geh- und Radweg zwischen den Ortsteilen 

Langenenslingen und Wilflingen 

5) Bebauungsplan „Stucken II“ 

 – Auslegungsbeschluss 

 – Beschluss zur Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung 

6) Baugesuche  1)  Kenntnisgabeverfahren: Neubau eines Wohnhauses mit Dop-

pelgarage, Flst. Nr. 2479, Karl-Friedrich-Straße 17, Langenens-

lingen  2)  Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Ge-

räteschuppen, Flst. Nr. 2486, Karl-Friedrich-Straße 3, Langen-

enslingen 

Abonnent (Bitte am PC oder in DRUCKSCHRIFT ausfüllen)

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen

Ort, Datum, Unterschrift

Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes 
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die 
sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über si-
chere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres 
Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben, wie z.B. Name, Anschrift, 
Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Wei-
tergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen. In dem Fall eines gebühren-
pflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten 
Daten an den ePayment-Provider. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden.

Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten AGB über den Vertrieb von Amts- und 
Mitteilungsblättern der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG.

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Abonnenten)

Ort, Datum, Unterschrift

DE

Liebe zukünftige Leserinnen und Leser,

das unten aufgeführte SEPA-Lastschriftmandat 
wurde entwickelt, um Ihnen noch mehr Sicherheit 
zu geben. Für Sie ist es bequem und praktisch, wenn 
Ihr Jahresabonnement automatisch abgebucht wird.

SEPA-Lastschriftmandat: Wir ermächtigen die Druck + Verlag Wagner 
GmbH & Co. KG, Zahlungen von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Über die Einreichung der Lastschriften wird 
die Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG uns rechtzeitig – mindestens jedoch 5 Tage – vor 
Belastung informieren (Prenotifikation). Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es 
gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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St. Elisabeth gGmbH, Zwiefalter Straße 62, 88499 Riedlingen 
Tel.: 07371 184143, E-Mail: info@st-elisabeth-ggmbh.de

Pfl egeheim Riedlingen
in Gemeinschaft und Geborgenheit

Das Pfl egeheim Riedlingen bietet Dauer – und Kurzzeitpfl egeplätze 
mit einem wunderschönen Blick auf das Donautal und den Bussen.

RENOVIERUNGSWOCHEN
Altes Tor raus – Neues Sektionaltor rein!

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0www.pfullendorfer.de

Besuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große Torausstellung
in Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentoren

www.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0

Montag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach Vereinbarung

Veröffentlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsentieren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
Telefax 07154 8222-10 · anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!
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GESUNDHEIT

GESCHÄFTSANZEIGEN

Totale Erschöpfung bei Müttern.

Auf Ihre Spende kommt es an!
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Spendenkonto IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft

www.muettergenesungswerk.de/jetzt-spenden


